
In Österreich gab es erstmals 1987 
linguistische Empfehlungen zur sprach-
lichen Gleichbehandlung von Frauen und
Männern. Jedoch noch immer wird das 
Anliegen als unwesentlich bezeichnet oder
erbittert bekämpft, umgangen oder auch
konsequent ignoriert. 

Gleichzeitig wird die Forderung nach einer
Sprache, die Frauen und Männer gleicher-
maßen sichtbar macht, immer lauter. 
Warum?

Dazu folgendes Beispiel:
Bereits um 1840 schrieben 
Mathematiker die ersten 
„Computerprogramme“.

Formulierungen wie diese lassen zualler-
erst an Männer denken. Dass Frauen einen
wesentlichen Beitrag auf diesem Gebiet
leisteten, wird auf Grund der männlichen
Personenbezeichnung „Mathematiker“, die
Frauen sprachlich nicht sichtbar macht,
häufig vergessen. 
So bleibt in diesem Beispiel unerwähnt,
dass um 1840 das allererste Computer-
programm von der Mathematikerin 
Lady Ada Lovelace geschrieben wurde. 

In den letzten Jahren hat sich – vor 
allem in Gesetzestexten – die so genannte
„Generalklausel“ mehr und mehr durch-
gesetzt. Damit ist die Feststellung zu 
Beginn eines Textes gemeint, dass die 
(zumeist in der männlichen Form) gewähl-
ten personenbezogenen Bezeichnungen
für beide Geschlechter gelten.

Diese Variante zur sprachlichen 
Gleichbehandlung ist jedoch nicht mehr
ausreichend. Stattdessen ist ein positives
Bemühen um eine Sprache erforderlich,
die Frauen und Männern gerecht wird. Die-
ses Bemühen zu unterstützen ist der Sinn
des vorliegenden Leitfadens.

Geschlechtergerechtes Formulieren 
ist auch eine wichtige Grundlage des 
Gender Mainstreaming.
Dies bedeutet: 
❚ die unterschiedlichen Voraussetzungen

und Bedingungen für Frauen und Män-
ner zu erkennen

❚ eine geschlechtersensible Sichtweise in
alle politischen Konzepte, Entscheidun-
gen und Maßnahmen einzubringen.

Warum ist geschlechtergerechtes Formulieren wichtig?

✔Dieser kurze Leitfaden enthält die wichtigsten Grundprinzipien 
sprachlicher Gleichbehandlung und die gängigsten Strategien 
geschlechtergerechten Formulierens. 

Die angeführten Beispiele sind öffentlichen Texten (Zeitungen, Erlässen, Bro-
schüren, dem Internet usw.) entnommen. 
Ausführlichere Hinweise zum geschlechtergerechten Formulieren finden 
sich in den Literaturtipps.

Geschlechtergerechtes
Formulieren

Sichtbarmachung
Frauen und Mädchen sollen sprachlich sichtbar gemacht werden. Weibliche Personen
sollten nicht in einer männlichen Form nur „mitgemeint“ werden, sondern ausdrücklich
mit weiblichen Personenbezeichnungen genannt werden.

Das geschlechtergerechte 
Formulieren folgt zwei Grundprinzipien:

Symmetrie
Frauen und Männer sollen gleichwertig und symmetrisch benannt werden. 

✗
✗
✗
✗
✗

✔
✔
✔
✔
✔

Schüler suchten ihre Meister auf Schi-
brettern.

Melanie möchte Programmierer

werden.

Frau Cyber, ehemaliger AHS-Lehrer,

arbeitet als freier Journalist in Wien.

Frauen finden sich immer häufiger in
wichtigen Schulfunktionen (Direktor,

Schulsprecher, Abteilungsvorstand)

Zum Thema „Mädchen in technischen
Berufen“ wurden drei Frauen als 
Referenten geladen.

Schülerinnen und Schüler suchten 
ihre Meister und Meisterinnen auf
Schibrettern.

Melanie möchte Programmiererin
werden.

Frau Cyber, ehemalige AHS-Lehrerin,
arbeitet als freie Journalistin in Wien.

Frauen finden sich immer häufiger 
in wichtigen Schulfunktionen (Direk-
torin, Schulsprecherin, Abteilungsvor-

ständin).

Zum Thema „Mädchen in technischen
Berufen“ wurden drei Frauen als 
Referentinnen geladen.
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✗
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Unsere Mädchen und Herren haben
sich im Riesentorlauf wieder selbst
übertroffen.

Familie Heribert Hunze

Unsere Frauen und Männer haben
sich im Riesentorlauf wieder selbst
übertroffen.

Unsere Damen und Herren haben sich
im Riesentorlauf wieder selbst über-
troffen.

Unsere Mädchen und Buben haben
sich im Riesentorlauf wieder selbst
übertroffen.

Familie Hunze

Familie Gertraud und Heribert Hunze



Die weibliche und die männliche Form werden vollständig 
genannt („Vollständige Paarform“):

mit den Konjunktionen und, oder, bzw.:

❚ Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur Schülerinnen und Schülern, die auch Heimbeihilfe 
beziehen.

❚ Eine Klassensprecherin bzw. ein Klassensprecher ist zu Beginn des Schuljahres zu wäh-
len.

❚ Wir suchen noch eine Schülerin oder einen Schüler für den Bibliotheksdienst.
❚ Die Schulpsychologie-Bildungsberatung steht allen am schulischen Bildungsprozess 

beteiligten Personen und Institutionen (Schülerinnen und Schülern aller Schularten 
sowie deren Eltern bzw. sonstigen Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen und Lehrern)

zur Verfügung.

mit Schrägstrich (an Stelle der Konjunktion):

❚ Die/der Erziehungsberechtigte muss unterschreiben.
❚ Die Schulpsychologie-Bildungsberatung steht allen am schulischen Bildungsprozess be-

teiligten Personen und Institutionen (Schülerinnen/Schülern aller Schularten sowie deren
Eltern bzw. sonstigen Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen/Lehrern) zur Verfügung.

„Sparschreibung“:

Variante mit Schrägstrich innerhalb eines Wortes

Die weibliche und die männliche Endung werden durch einen Schrägstrich getrennt
angeführt:

❚ Lehrer/innen, Erziehungsberechtigte und Schüler/innen bilden die Schulpartnerschaft.
❚ Von den Personen, die an Fachhochschulen unterrichten, sind 88 Prozent Akademiker/innen.

Variante mit einem großen I:

Dabei wird im Wortinnern an Stelle des Schrägstrichs das „I“ (also der erste Buchstabe der 
weiblichen Endung) groß geschrieben, um zu signalisieren, dass die Personenbezeichnung auf
Frauen und Männer Bezug nimmt. Diese Schreibung entspricht zwar streng genommen (noch)
nicht den Rechtschreibregeln, ist jedoch unübersehbare sprachliche Realität geworden und 
findet sich bereits in zahlreichen Publikationen.

❚ Im SchülerInnenparlament „Verkehr“ artikulierten Wiener Kinder ihren Unmut.
❚ LehrerInnen für den pflegerischen Fachunterricht werden gesucht.
❚ DrogistIn – ein Beruf für Menschen mit Schönheitssinn
❚ Eine Schulmannschaft besteht aus 12 SchülerInnen und einem/einer BegleitlehrerIn.

Weglassprobe

Bei beiden Sparvarianten muss die so genannte Weglassprobe beachtet werden: Wird der
Schrägstrich bzw. die Endung In oder Innen weggelassen, muss die übrig bleibende Form
ein korrektes Wort ergeben.

Weglassprobe positiv: die Lehrer/innen, die LehrerInnen

Weglassprobe negativ: der/die Schulärzt/in – da es die Form der Schulärzt nicht gibt
der/die SchulärztIn – da es die Form der Schulärzt nicht gibt
des/der Lehrers/in – da es die Form der Lehrersin nicht gibt
des bzw. der LehrerIn – da es die Form des Lehrer nicht gibt
Maturanten/innen – da es die Form Maturanteninnen nicht gibt

Für die Schrägstrichvariante gilt: Pro Wort nicht mehr als ein Schrägstrich!

Es gibt verschiedene Strategien, Frauen und Männer sichtbar zu machen

Geschlechtergerechtes Formulieren



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Personen zu benennen, ohne Auskunft 
über ihr Geschlecht zu geben

Wörter, die im Singular und im Plural neutral sind:

❚ die Person, Persönlichkeit, sowie alle Zusammensetzungen mit -kraft, -hilfe, -person 
(z. B. Lehrkraft, Lehrperson)

❚ der Mensch, Elternteil
❚ das Kind, Mitglied, Opfer, Individuum

Pluralwörter, die neutral sind: 

❚ die Leute, die Geschwister, die Eltern

Wörter die im Plural neutral sind, im Singular jedoch Auskunft
über das Geschlecht der bezeichneten Person geben: 

Sie werden aus Adjektiven oder Partizipien gebildet, z. B.:

die Lehrenden die bzw. der Lehrende
die Erziehungsberechtigten die bzw. der Erziehungsberechtigte
die Studierenden die bzw. der Studierende
die Jugendlichen die bzw. der Jugendliche

Funktions-, Institutions- und Kollektivbezeichnungen:

An Stelle der Person wird die Funktion, die Institution oder das Kollektiv genannt, z. B.:

❚ das Ministerium, der Vorsitz, die Leitung, die Direktion, das Personal, die Abteilung, das Team,
❚ Zum zweiten Mal wurde eine Frau mit der Leitung des Ministeriums betraut

(statt: wurde eine Frau Ministerin).
❚ An allen Schulen ab der 5. Schulstufe steht den Schülerinnen und Schülern sowie deren El-

tern zur Beratung bei Laufbahnfragen oder anderen Sorgen in der Schule entsprechend
ausgebildetes Lehrpersonal (statt: Lehrerinnen und Lehrer) zur Verfügung.

Umformulierungen:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Satz umzuformulieren, z. B.: 

Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur Schülerinnen und Schülern, die auch Heimbeihilfe 
beziehen.

Umformulierung mit Pronomen

❚ Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt nur jenen, die auch Heimbeihilfe beziehen.
❚ Die Fahrtkostenbeihilfe gebührt allen, die auch Heimbeihilfe beziehen.
❚ Wer Fahrtkostenbeihilfe beantragt, muss den Heimhilfe-Bezug nachweisen.
❚ Wer Heimbeihilfe bezieht, hat auch ein Anrecht auf Fahrtkostenbeihilfe.

Umformulierung mit „ist ... zu“ (modaler Infinitiv)

❚ Bei Ansuchen um Fahrtkostenbeihilfe ist der Heimhilfe-Bezug nachzuweisen.

Passiv statt Aktiv

❚ Der Satz: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops „Unterricht 2010“ erstellten

einen Wunsch-Lehrplan für die Schule der Zukunft. 
wird umformuliert zu: Im Workshop „Unterricht 2010“ wurde ein Wunsch-Lehrplan für die
Schule der Zukunft erstellt.

Adjektiv statt männlicher Personenbezeichnung

❚ Rat des Arztes wird umformuliert zu: ärztlicher Rat

Am erfolgreichsten ist das Formulieren geschlechtergerechter Texte, wenn die verschiedenen
besprochenen Möglichkeiten je nach Kontext sinnvoll miteinander kombiniert werden. 
Sowohl die Textsorte als auch der Inhalt und der Zweck des Schriftstückes haben einen Ein-
fluss auf die Wahl der Personenbezeichnungen. 

Nachträgliche Umformulierungen können die Lesbarkeit von Texten beeinträchtigen.
Daher wird empfohlen:
■ Konzept zuerst ■ Kontrolle danach
■ Weglassprobe ■ Einheitlichkeit der gewählten „Sparschreibung“

Kreative Lösungen gefragt
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„Die Mitglieder der Bundesregierung mögen 
in ihren Ressorts darauf achten, dass dem
geschlechtergerechten Sprachgebrauch 
besonderes Augenmerk geschenkt wird.“
Ministerratsvortrag des Bundesministers für Soziale Sicherheit und Generationen zum
Thema „Geschlechtergerechter Sprachgebrauch“, von der Bundesregierung bei ihrer
Sitzung am 2. Mai 2001 im Sinne des Antrages beschlossen. 

„Sprachliche Gleichbehandlung. In Rechts-
vorschriften, internen und externen Schrift-
stücken sowie Publikationen des Ressorts sind
unsachliche Differenzierungen zwischen Frauen
und Männern zu vermeiden. Formulierungen 
sowie Organ- und Funktionsbezeichnungen
sind so zu wählen, dass sie Frauen und Männer
gleichermaßen betreffen.“
§ 16 des Frauenförderungsplans im Wirkungsbereich des BMBWK, Verordnung der
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BGBl. Nr. 94/2001


